
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 02 | 2017

Daten für die Monate  
6/2017 bis 8/2017

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.6.17, 10.7.17, 10.8.17
ESt, KSt = 12.6.17
GewSt, GrundSt = 15.8.17/(16.8.17*)

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.6.17/(16.6.17*), 13.7.17,   
14.8.17
ESt, KSt = 15.6.17/(16.6.17*)
GewSt, GrundSt = 18.8.17/(21.8.17*)

* Die Tage in den Klammern gelten für 
Bundesländer, in denen der 15.6.17 
(Fronleichnam) und der 15.8.17 (Mariä 
Himmelfahrt) ein Feier tag ist.

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/17 = 28.6.17
Fälligkeit Beiträge 7/17 = 27.7.17
Fälligkeit Beiträge 8/17 = 29.8.17

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/16 8/16 11/16 3/17
+ 0,1 % + 0,3 % + 0,7 % + 1,5 %

Für alle Steuerpflichtigen

Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkasse: 
Auswirkungen auf den Sonderausgabenabzug

| Leistet eine gesetzliche Krankenkasse Bonuszahlungen nach § 65a Sozialgesetz-
buch (SGB) V, werden die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungs
beiträge nicht gemindert. Dieses positive Urteil des Bundesfinanzhofs aus 2016 hat 
jedoch zahlreiche Fragen aufgeworfen. Das Bundesfinanzministerium hat nun die 
Verwaltungssichtweise vorgestellt. |

Begünstigt sind nur Bonuszahlungen 
für gesundheitsbewusstes Verhalten  
(§ 65a SGB V). Zudem muss der Versi
cherte bestimmte Gesundheitsmaßnah-
men selbst finanziert haben, die nicht 
vom Leistungsumfang der Krankenver
sicherung umfasst sind. Nur dann han
delt es sich um eine Kostenerstattung, 
die die Sonderausgaben nicht mindert. 

Demgegenüber handelt es sich um eine 
Beitragsrückerstattung, wenn nur die 
Teilnahme an bestimmten Vorsorge
maßnahmen oder anderen gesund
heitsfördernden Maßnahmen voraus
gesetzt wird. Dies gilt auch dann, wenn 
der Versicherte finanziell belastet ist.

Beachten Sie | So lautet zumindest die 
Verwaltungsmeinung. Aus der Urteils-
begründung des Bundesfinanzhofs lässt 
sich diese (profiskalische) Interpretation 
nämlich nicht unbedingt herauslesen. 

Die Krankenkassen werden nun prü
fen, ob die Voraussetzungen bei ihren 
Bonusprogrammen erfüllt sind. Ist dies 
der Fall, erhalten die Versicherten in 
2017 eine Papierbescheinigung, die 
beim Finanzamt einzureichen ist. Erhal
ten Versicherte keine Bescheinigung, 
können sie davon ausgehen, dass das 
Bonusprogramm ihrer Krankenkasse 
nicht begünstigt ist. 

Beachten Sie | Zur verfahrensrechtli
chen Umsetzung (= Änderung etwaiger 
Steuerbescheide) hat das Bundes
finanzministerium mit Schreiben vom 
29.3.2017 Stellung genommen.  

Quelle | BMF vom 13.3.2017: „Auswirkungen 
der Teilnahme an Bonusprogrammen der ge-
setzlichen Krankenversicherung auf die Ein-
kommensbesteuerung“, unter www.iww.de/s96; 
BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 17/15; BMF-
Schreiben vom 29.3.2017, Az. IV A 3 - S 
0338/16/10004
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Für Unternehmer 

Vorsteuerabzug:  
Zuordnung muss bis  
zum 31.5. erfolgen
| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un
ternehmerisch genutzten Gegenstän
den (z. B. Fotovoltaikanlagen) setzt eine 
Zuordnung zum Unternehmensvermö-
gen voraus. Wurde die Zuordnung bei 
der UmsatzsteuerVoranmeldung nicht 
dokumentiert, ist sie spätestens bis zur 
gesetzlichen Abgabefrist für Steuerer
klärungen (31.5. des Folgejahres) zu 
erklären. Fristverlängerungen für die 
Abgabe der Steuererklärungen verlän
gern die Dokumentationsfrist nicht. |

PRAXISHINWEIS | Wurden gemischt 
genutzte Gegenstände in 2016 erworben 
und erfolgte noch keine Zuordnung, 
sollte sie dem Finanzamt mit formlosem 
Schreiben angezeigt werden. Dies gilt 
zumindest, wenn absehbar ist, dass dem 
Finanzamt die Jahreserklärung 2016 
nicht bis zum 31.5.2017 vorliegen wird.

Für Unternehmer 

Krankenversicherungs-
beiträge auf Gewinn aus  
einer Betriebsaufgabe?

| Der steuerliche Veräußerungsgewinn 
bei Aufgabe des Gewerbebetriebs ist in 
der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung beitragspflichtig. Dies 
gilt auch dann, wenn kein Geld geflos
sen ist und Wirtschaftsgüter aus dem 
Betriebs in das Privatvermögen ent
nommen wurden. Dies hat das Landes
sozialgericht BadenWürttemberg ent
schieden (Revision anhängig). |

Durch Aufdeckung der stillen Reserven 
kommt es zu einem Vermögenszuwachs 
im Privatvermögen. Jedenfalls soweit der 
Gewinn bei einer Betriebsaufgabe der 
Besteuerung unterliegt, ist er auch eine 
Einnahme, die zum Lebensunterhalt ver
braucht werden kann, so das Gericht.

PRAXISHINWEIS | Die Rechtsfrage 
ist nur relevant, wenn die in der Kran
kenversicherung maßgebliche Bei
tragsbemessungsgrenze noch nicht mit 
dem laufenden Gewinn erreicht wurde.

Quelle | LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 
18.10.2016, Az. L 11 KR 739/16, Rev. BSG Az. B 12 
KR 22/16 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192861

Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag: Bundesfinanzministerium 
erläutert die neue Rechtslage

| Durch einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) kann Abschreibungsvolumen in ein 
Jahr vor Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts vorverlagert werden. 
Der so erzielbare Steuerstundungseffekt soll Investitionen von kleinen und mittel
ständischen Betrieben erleichtern. Die in § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) de
finierten Voraussetzungen sind jedoch recht konfliktanfällig und wurden in den ver
gangenen Jahren mehrfach angepasst. Die letzte Änderung erfolgte für IAB, die  
in nach dem 31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren beansprucht werden. Hierzu 
hat die Finanzverwaltung nun ausführlich Stellung bezogen. Wichtige Aspekte zur 
neuen Systematik werden vorgestellt. |

Abschaffung der  
Funktionsbenennung

Für die künftige (Investitionszeitraum 
von drei Jahren) Anschaffung oder Her
stellung eines abnutzbaren bewegli
chen Wirtschaftsguts des Anlagever
mögens können Steuerpflichtige bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten ge
winnmindernd abziehen. 

Bis dato musste das Wirtschaftsgut sei-
ner Funktion nach benannt werden. 
Schaffte der Unternehmer ein funktio
nell anderes Wirtschaftsgut an, war der 
Abzugsbetrag im Jahr der ursprüngli
chen Geltendmachung mit der entspre
chenden Zinswirkung aufzulösen.

Nach der Neuregelung ist eine Angabe, 
welche Investitionen beabsichtigt sind, 
nicht mehr notwendig. Für nach dem 
31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre 
kann ein IAB für ein beliebiges ange
schafftes oder hergestelltes begünstig-
tes Wirtschaftsgut verwendet werden. 

Beachten Sie | Pkw sind regelmäßig 
nicht begünstigt, da das Wirtschaftsgut 
zu mindestens 90 % betrieblich genutzt 
werden muss. Bei Anwendung der Ein
ProzentRegel ist grundsätzlich von ei
nem schädlichen Nutzungsumfang 
auszugehen.

Hinzurechnung bei  
begünstigter Investition

Die gewinnerhöhende Hinzurechnung 
von IAB im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung ist als Wahlrecht ausge
staltet. Bei der Hinzurechnung ist anzu
geben, welche IAB verwendet werden 
(Abzugsjahr und Höhe). Der Unterneh
mer entscheidet, ob und in welchem 
Umfang in Anspruch genommene IAB 
getätigten Investitionen zugeordnet wer
den. Teilhinzurechnungen sind möglich.

◼◼ Beispiel

Einzelunternehmer A beansprucht für 
2016, 2017 und 2018 einen IAB von je
weils 20.000 EUR. In 2019 erwirbt er 
eine Maschine für 120.000 EUR. A ord
net dieser Investition die IAB aus 2016 
und 2017 in voller Höhe und aus 2018 
mit 8.000 EUR zu. Er kommt somit auf 
48.000 EUR (40 % von 120.000 EUR). 
Damit verbleiben von dem für 2018 be
anspruchten IAB noch 12.000 EUR, die 
für Investitionen in den Jahren 2020 
und 2021 genutzt werden können. 

Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung 
durch die Hinzurechnung können die 
Anschaffungs oder Herstellungskos
ten im Wirtschaftsjahr der Anschaffung 
oder Herstellung um bis zu 40 % ge-
winnmindernd herabgesetzt werden.

Werden bis zum Ende des dreijährigen 
Investitionszeitraums keine (ausrei
chenden) Investitionen getätigt, die zu 
Hinzurechnungen geführt haben, sind 
insoweit noch vorhandene IAB in der 
Veranlagung (zinswirksam) rückgängig 
zu machen, in der der Abzug erfolgte. 

Datenfernübertragung 

Die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen 
und Rückgängigmachungen sind nach 
amtlich vorgeschriebenen Datensätzen 
durch Datenfernübertragung zu über
mitteln – und zwar bei der Bilanzierung 
im Rahmen der E-Bilanz und bei der 
EinnahmenÜberschussrechnung mit 
der Anlage EÜR.

Bei Körperschaftsteuerpflichtigen sind 
die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen 
und Rückgängigmachungen demge
genüber in der Körperschaftsteuerer-
klärung (Anlage GK) anzugeben. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 20.3.2017, Az. IV 
C 6 - S 2139-b/07/10002-02, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 192860
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Für alle Steuerpflichtigen 

Zusammenveranlagung trotz langjähriger  
räumlicher Trennung

| Leben Ehegatten über viele Jahre räumlich voneinander getrennt, können sie 
dennoch zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. Dies hat das Finanz
gericht Münster entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Die Steuerpflichtigen sind seit 1991 
verheiratet und haben einen im sel
ben Jahr geborenen Sohn. In 2001 
zog die Ehefrau mit dem Sohn aus 
dem gemeinsam bewohnten Einfa
milienhaus zunächst in eine Miet 
und später in eine Eigentumswoh
nung. Für das Streitjahr 2012 ge
langte das Finanzamt zu der An
sicht, dass die Voraussetzungen für 
eine Zusammenveranlagung nicht 
vorlägen und veranlagte das Ehe
paar einzeln zur Einkommensteuer. 

Die Eheleute argumentierten, dass 
sie nur räumlich, nicht aber per
sönlich und geistig getrennt leben. 
Der Auszug der berufstätigen Ehe
frau sei durch die schwierige Situa
tion mit der im selben Haus leben
den pflegebedürftigen Schwieger
mutter begründet gewesen. Man 
hätte sich weiterhin getroffen und 
Ausflüge, Urlaube und sonntägliche 
Kirchenbesuche unternommen. Die 
Kosten hierfür sowie für den Unter
halt des Sohnes wurden stets ge
meinsam getragen. Andere Partner 
habe es niemals gegeben. Derzeit 
plane man, auf einem gemeinsam 
erworbenen Grundstück einen 
Bungalow zu errichten, um dort 
wieder zusammenzuziehen.

Das Finanzgericht Münster gab der 
Klage statt. Nach Anhörung der Ehe
leute und Vernehmung des Sohnes als 
Zeugen spricht das Gesamtbild dafür, 
dass das Ehepaar nicht dauernd ge-
trennt lebt. 

In der heutigen Zeit sind auch Formen 
des räumlich getrennten Zusammenle
bens üblich, sodass es glaubhaft ist, 
dass das Ehepaar seine Lebensgemein-
schaft in Form der persönlichen und 
geistigen Gemeinschaft – trotz der 
räumlichen Trennung – aufrechterhal
ten hat. Die Schilderungen werden auch 
durch den Plan untermauert, in einem 
gemeinsam zu errichtenden Bungalow 
wieder zusammenzuziehen. 

Schließlich haben die Eheleute auch die 
Wirtschaftsgemeinschaft unverändert 
fortgeführt, da beide weiterhin die Kos
ten für den Sohn und gemeinsame Un
ternehmungen getragen haben. 

Beachten Sie | Dass die Eheleute 
grundsätzlich getrennt wirtschaften 
und getrennte Konten führen, sah das 
Finanzgericht als unschädlich an. Denn 
dies ist heutzutage auch bei räumlich 
zusammen lebenden Eheleuten üblich.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 22.2.2017, Az. 
7 K 2441/15 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
192494

Für alle Steuerpflichtigen 

Schwelle bei geringwertigen Wirtschaftsgütern  
soll auf 800 EUR steigen

| Die Bundesregierung hat sich auf die Anhebung der Schwelle für geringwertige 
Wirtschaftsgüter geeinigt. Statt bislang 410 EUR sollen ab 2018 Anschaffungen bis 
zu einem Wert von 800 EUR sofort abgeschrieben werden können. Der Bundestag 
und der Bundesrat müssen diesen Plänen aber noch zustimmen. |

Hintergrund: Geringwertige Wirt
schaftsgüter sind abnutzbare und be
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlage
vermögens, die selbstständig nutzungs-
fähig sind (z. B. ein Laptop). Bei der Prü
fung der Schwelle von derzeit 410 EUR 
wird immer auf den Nettowert abge

stellt. Dies gilt unabhängig davon, ob 
eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
besteht. So ist z. B. auch bei Anschaf
fungen im Rahmen der Vermietungsein
künfte auf die Nettowerte abzustellen. 

Quelle | BMWi, Mitteilung vom 7.3.2017

Für alle Steuerpflichtigen 

Außergewöhnliche  
Belastungen: Zumutbare 
Belastung ist stufenweise 
zu ermitteln

| Im Steuerrecht ist nur eines sicher, 
es wird nie langweilig. Dafür hat aktu
ell der Bundesfinanzhof gesorgt. Denn 
nach neuer Sichtweise ist die zumut-
bare Belastung bei außergewöhnli
chen Belastungen stufenweise zu er
mitteln, wodurch der steuerliche 
Abzug grundsätzlich erhöht wird. |

Hintergrund: Der Abzug außergewöhn
licher Belastungen (z. B. Krankheits
kosten) ist nur möglich, wenn der Steu
erpflichtige mit überdurchschnittlich 
hohen Aufwendungen belastet ist. Die 
Zumutbarkeitsgrenze wird in drei Stu
fen (Stufe 1 bis 15.340 EUR, Stufe 2 bis 
51.130 EUR, Stufe 3 über 51.130 EUR) 
nach einem bestimmten Prozentsatz 
des Gesamtbetrags der Einkünfte (ab
hängig von Familienstand und Kinder
zahl) bemessen (1 bis 7 %). 

Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie 
die zumutbare Belastung nach bisheri-
ger Rechtslage und nach der neuen 
BFH-Sichtweise ermittelt wird:

◼◼ Beispiel

Ein verheirateter Steuerpflichtiger (ein 
Kind) hat in seiner Einkommensteuer
erklärung außergewöhnliche Belas
tungen in Höhe von 4.148 EUR erklärt. 
Der Gesamtbetrag der Einkünfte be
trägt 51.835 EUR.

Bisherige Ermittlung:
Stufe 3 (über 51.130 EUR):  
0,04 x 51.835 EUR = 2.073 EUR

Nach Abzug der zumutbaren Belas
tung wirken sich 2.075 EUR steuer
mindernd aus.

Neue stufenweise Ermittlung:
Stufe 1 (bis 15.340 EUR):  
0,02 x 15.340 EUR = 306,80 EUR 
Stufe 2 (über 15.340 EUR bis 51.130 EUR):   
0,03 x 35.790 EUR = 1.073,70 EUR
Stufe 3 (über 51.130 EUR):  
0,04 x 705 EUR = 28,20 EUR

Die zumutbare Belastung nach der 
stufenweisen Ermittlung beträgt nur 
1.409 EUR. Somit sind die Aufwendun
gen in Höhe von 2.739 EUR abziehbar.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.1.2017, Az. VI R 
75/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192930
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Für Vermieter

Mittelbare Grundstücksschenkung berechtigt  
den Beschenkten zur Abschreibung

| Der Bundesfinanzhof hat der Ungleichbehandlung zwischen der mittelbaren und 
der unmittelbaren Grundstücksschenkung ein Ende gesetzt. Jetzt darf auch derje
nige die Gebäude-Abschreibung geltend machen, der Geld mit der Auflage ge
schenkt bekommt, damit eine Mietimmobilie zu kaufen. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige 
eine Immobilie für 475.000 EUR ge
kauft. Im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Erwerb hatte sie von ihrem 
Vater 400.000 EUR und von der Mutter 
200.000 EUR geschenkt bekommen. 
Die Schenkung war mit der Auflage 
verbunden, dafür die Immobilie zu 
kaufen und zu renovieren (= mittelbare 
Grundstücksschenkung). Da die Im
mobilie vermietet wurde, machte die 
Tochter eine Abschreibung für das Ge
bäude in Höhe von 5.000 EUR geltend.

Das Finanzamt versagte jedoch die Ge
bäudeabschreibung. Denn die Tochter 
habe selbst keine Anschaffungskosten 
getragen, von denen sie Abschreibun
gen vornehmen kann. Und auch die 
Regelung des § 11d Abs. 1 Einkom
mensteuerDurchführungsverordnung 
(EStDV), wonach der Beschenkte die 
Abschreibungen des Rechtsvorgän-
gers (Schenkers) fortsetzen kann, 
komme nicht in Betracht. Denn der 
Schenker habe zu keiner Zeit über das 
Grundstück verfügen können.

Die hiergegen gerichtete Klage vor dem 
Finanzgericht Niedersachsen war er
folgreich. Bei wirtschaftlicher Betrach
tungsweise wendet der Schenker dem 
Beschenkten nämlich das Grundstück 
zu, sodass der Schenker als Rechtsvor-
gänger im Sinne des § 11d EStDV anzu
sehen ist. Nach den Grundsätzen der 
mittelbaren Grundstücksschenkung wird 
der Schenker zumindest in einer juristi

schen Sekunde wirtschaftlicher Eigen-
tümer der Immobilie, um sie sodann zu 
übertragen.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hielt die von der 
Finanzverwaltung eingelegte Revision 
für unbegründet und hat sie daher zu
rückgewiesen. Das Finanzgericht habe 
die von der Tochter geltend gemachten 
Abschreibungen zutreffend als Wer-
bungskosten bei ihren Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berück
sichtigt.

Nicht nur bei der unmittelbaren, son
dern auch bei der mittelbaren Grund
stücksschenkung trägt der Schenker 
die Anschaffungskosten des Grund-
stücks als derjenige, für dessen Rech
nung das Grundstück auf den Be
schenkten übertragen wird.

Ist der Schenker mit Anschaffungskos
ten belastet, ist es unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht bedeutend, ob er 
dem Beschenkten das Grundstück selbst 
oder einen für die Anschaffung erforder
lichen (zweckgebundenen) Geldbetrag 
zuwendet. Vor diesem Hintergrund hält 
es der Bundesfinanzhof für geboten, die 
Regelung des § 11d Abs. 1 EStDV auch 
bei der mittelbaren Grundstücksschen
kung anzuwenden.

Quelle | BFH-Urteil vom 4.10.2016, Az. IX R 
26/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192059

Für GmbHGeschäftsführer

Koppelungsklausel in Geschäftsführer-Anstellungs-
verträgen ist unwirksam

| Eine Koppelungsvereinbarung in einem Geschäftsführeranstellungsvertrag mit 
einer GmbH, die die sofortige Beendigung des Anstellungsvertrags mit Zugang 
der Bekanntgabe des Abberufungsbeschlusses vorsieht, ist unwirksam. Nach 
Ansicht des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Urteil vom 25.10.2016, Az. 8 U 122/15) 
verstößt eine derartige Regelung gegen das Verbot der Vereinbarung einer kürze
ren als der gesetzlichen Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses. Gegen diese 
Entscheidung wurde Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (Az. II 
ZR 347/16) eingelegt. |

Für Arbeitgeber 

Vom Veranstalter  
gewährter Rabatt ist  
bei Reisebüroangestellten 
kein Arbeitslohn von 
dritter Seite

| Der Rabatt, den ein Reiseveranstal
ter einer Reisebüroangestellten auf 
den Reisepreis gewährt, ist kein steu-
erpflichtiger Arbeitslohn. So lautet 
eine Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Angestellte eines Reisebüros 
nahm zusammen mit ihrem Ehemann 
an einer stark rabattierten Hochsee
kreuzfahrt teil. Den Rabatt hatte der 
Reiseveranstalter Reisebüroinhabern 
und deren Angestellten zur Sicherung 
der Geschäftsverbindung gewährt.

Die Lohnsteueraußenprüfung behan
delte den Rabatt als geldwerten Vor
teil und als Arbeitslohn von dritter 
Seite – jedoch zu Unrecht, wie nun das 
Finanzgericht Düsseldorf befand.

Bei von Dritten (NichtArbeitgebern) 
gewährten Preisvorteilen liegt nur dann 
Arbeitslohn vor, wenn der Dritte den 
Vorteil im Interesse des Arbeitgebers 
gewährt. Im Streitfall gewährte der Rei
severanstalter den Rabatt jedoch aus 
eigenwirtschaftlichen Gründen. Diese 
lagen z. B. in der Sicherung eines zu
sätzlichen attraktiven Kundenkreises, 
der Erwirtschaftung eines zusätzlichen 
Gewinns durch Synergieeffekte und zu
sätzlicher Umsätze an Bord, der Aus
lastungsoptimierung sowie der Redu
zierung der Kostenbelastung.

Keine Entlohnung der  
individuellen Arbeitsleistung

Es bestanden keine konkreten Anhalts
punkte dafür, dass der Veranstalter die 
individuelle Arbeitsleistung der Reise
büroangestellten habe entlohnen wol
len. Dass sie die Vergünstigung nur auf
grund ihrer Tätigkeit als Reisebüroange
stellte beanspruchen konnte, reicht 
nicht aus, um den erforderlichen Zu-
sammenhang zwischen Vorteil und Ar-
beitsleistung zu begründen.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 21.12.2016, 
Az. 5 K 2504/14 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
192492
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Für Arbeitgeber

Kehrtwende des Bundesfinanzhofs: Zuzahlungen  
zum Firmenwagen mindern geldwerten Vorteil

| Für die private Nutzung eines Firmenwagens sowie für Fahrten zwischen Woh
nung und erster Tätigkeitsstätte müssen Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil 
versteuern. Wird dieser nach der EinProzentRegel ermittelt und muss der Arbeit
nehmer ein Nutzungsentgelt zahlen, mindert dies den steuerpflichtigen Sach
bezugswert. Übernimmt der Arbeitnehmer allerdings „nur“ einzelne Kfz-Kosten  
(z. B. Treibstoff, Wagenwäsche), soll sich der geldwerte Vorteil nach Meinung der 
Verwaltung nicht vermindern. Dieser Ansicht hat der Bundesfinanzhof nun in zwei 
Urteilen widersprochen und damit auch seine eigene Rechtsprechung modifiziert. |

◼◼ Beispiel

Ein Arbeitnehmer (AN) hat einen Fir
menwagen ganzjährig auch für private 
Fahrten und für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
genutzt. Ein Fahrtenbuch wurde nicht 
geführt. Der geldwerte Vorteil nach der 
EinProzentRegel beträgt 6.000 EUR. 
AN hat 4.500 EUR für Benzin gezahlt. 

Nach bisheriger Sichtweise minderten 
die selbst getragenen Benzinkosten den 
geldwerten Vorteil nicht. Nach neuer 
Auffassung vermindert sich der Sach
bezugswert um 4.500 EUR, sodass AN 
nur noch 1.500 EUR versteuern muss.  

Ein Arbeitnehmer ist insoweit nicht be-
reichert, als er Kosten aufwendet, die 
durch die private Nutzung des ihm 
überlassenen betrieblichen Pkw veran
lasst sind. Nach der neuen Sichtweise 
des Bundesfinanzhofs gilt dies nicht 
nur für ein Nutzungsentgelt, sondern 

auch dann, wenn der Arbeitnehmer 
einzelne (individuelle) Kosten (z. B. für 
Kraftstoff) trägt. Denn auch in diesen 
Fällen fehlt es an einer vorteilsbegrün
denden und demzufolge lohnsteuerba-
ren Einnahme.

Beachten Sie | Übersteigen die Eigen
leistungen des Arbeitnehmers aller
dings den geldwerten Vorteil, führt der 
übersteigende Betrag weder zu negati-
vem Arbeitslohn noch zu Werbungskos-
ten. Der geldwerte Vorteil kann sich so
wohl bei der EinProzentRegel als auch 
bei der Fahrtenbuchmethode maximal 
auf 0 EUR verringern. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzver
waltung die neuen Rechtsprechungs
grundsätze zeitnah übernimmt.

Quelle | BFH-Urteil vom 30.11.2016, Az. VI R 
2/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191867; 
BFH-Urteil vom 30.11.2016, Az. VI R 49/14, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 191868

Für Unternehmer 

Bundesfinanzhof verwirft 
den Sanierungserlass  
der Finanzverwaltung

| Die im Sanierungserlass des Bundes
finanzministeriums vorgesehene Steu-
erbegünstigung von Sanierungsgewin-
nen verstößt gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dies 
hat aktuell der Große Senat des Bun
desfinanzhofs entschieden. |

Sinn und Zweck 

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 
waren Sanierungsgewinne nach einer 
gesetzlichen Regelung steuerfrei. Vor
aussetzung war die Sanierungsbedürf-
tigkeit des Unternehmens, der volle 
oder teilweise Erlass seiner Schulden, 
die insoweit bestehende Sanierungsab-
sicht der Gläubiger sowie die Sanie-
rungseignung des Schuldenerlasses. 
Der Sanierungserlass gewährte in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten befindli
chen Unternehmen also eine steuerli
che Begünstigung. 

Entscheidung

Dass Sanierungsgewinne der Einkom
men oder Körperschaftsteuer unterlie
gen sollen, hat der Gesetzgeber in 1997 
entschieden, indem er die gesetzliche 
Steuerbefreiung abschaffte. Der Fi
nanzverwaltung ist es verwehrt, diese 
Gewinne aufgrund eigener Entschei
dung gleichwohl von der Besteuerung 
zu befreien. Sie verstößt damit gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung.

Beachten Sie | Der Große Senat des 
Bundesfinanzhofs hat aber auch aus
drücklich klargestellt, dass Billigkeits-
maßnahmen nicht generell unzulässig 
sind. Vorauszusetzen ist nur, dass in je-
dem Einzelfall tatsächlich ein Billig
keitsgrund für die Ausnahme von der 
Besteuerung vorliegt. Unberührt bleiben 
somit individuelle Billigkeitsmaßnah
men, die auf besonderen, außerhalb des 
Sanierungserlasses liegenden Gründen 
des Einzelfalls (wie etwa auf persönli-
chen Billigkeitsgründen) beruhen.

Quelle | BFH, Beschluss vom 28.11.2016, Az. 
GrS 1/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191755; 
BFH, PM Nr. 10 vom 7.2.2017; BMF-Schreiben 
vom 27.3.2003, Az. IV A 6 - S 2140 8/03, ergänzt 
durch BMF-Schreiben vom 22.12.2009, Az. IV C 
6 - S 2140/07/10001-01

Für Arbeitgeber 

Pauschale Zuzahlungen für Bereitschaftsdienste  
sind steuerpflichtig

| Werden Bereitschaftsdienste unabhängig davon pauschal zum Grundlohn vergü
tet, ob die Tätigkeit an einem Samstag oder Sonntag erbracht wird, handelt es sich 
nicht um steuerfreie Zuschläge für Sonntags, Feiertags oder Nachtarbeit. Dies 
hat der Bundesfinanzhof klargestellt. |

Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass die 
Zuschläge neben dem Grundlohn ge
zahlt werden. Sie dürfen nicht Teil einer 
einheitlichen Entlohnung für die ge
samte Tätigkeit sein. 

Die Steuerbefreiung greift zudem nur, 
wenn die neben dem Grundlohn gewähr
ten Zuschläge für tatsächlich geleistete 
Sonntags, Feiertags oder Nachtarbeit 
gezahlt worden sind. Somit sind grund
sätzlich Einzelaufstellungen der er
brachten Arbeitsstunden erforderlich.

Die Intention der Steuerbefreiungsvor
schrift ist, dass gerade die besonderen 
Erschwernisse und Belastungen der 
Sonntags, Feiertags oder Nachtarbeit 
finanziell ausgeglichen werden. Und 
das ist nicht der Fall, wenn die Bereit
schaftsdienstzeiten allgemein, d. h. auch 
für die Werktage, mit einer Zusatzvergü
tung bedacht werden. 

Quelle | BFH-Urteil vom 29.11.2016, Az. VI R 
61/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192383
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Für alle Steuerpflichtigen 

Arbeitszimmer: Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR 
ist personenbezogen anzuwenden

| Nach zuletzt eher restriktiver Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer 
(„Räume müssen nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke 
genutzt werden“) gibt es frohe Kunde, wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusli-
ches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. Denn der Bundesfinanzhof hat seine 
Rechtsprechung geändert, sodass die Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR nicht 
mehr objekt, sondern personenbezogen anzuwenden ist. |

Hintergrund

Aufwendungen (z. B. anteilige Miete, 
Abschreibungen, Wasser und Energie
kosten) für ein häusliches Arbeitszim-
mer sind wie folgt abzugsfähig:

 • Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für 
die betriebliche oder berufliche Tä
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht,

 • ohne Höchstgrenze, wenn das Ar
beitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruf
lichen Betätigung bildet.

Die Aufwendungen sind aber nur dann 
steuerlich abzugsfähig, wenn der büro
mäßig eingerichtete Raum nahezu aus-
schließlich zu betrieblichen und/oder 
beruflichen Zwecken genutzt wird. 

Personenbezogene Ermittlung

Der Bundesfinanzhof ging bislang von 
einem objektbezogenen Abzug der Auf
wendungen aus. Die Aufwendungen 
waren somit (unabhängig von der Zahl 
der nutzenden Personen) auf 1.250 EUR 
begrenzt. 

Nach neuer Sichtweise kann der 
Höchstbetrag von jedem Steuerpflichti
gen in voller Höhe beansprucht werden, 
der das Arbeitszimmer nutzt und die 
Voraussetzungen für ein steuerlich an
erkanntes Arbeitszimmer erfüllt (per-
sonenbezogene Ermittlung).

◼◼ Sachverhalt

Im ersten Streitfall nutzte ein Ehepaar 
gemeinsam ein häusliches Arbeitszim
mer in einem Einfamilienhaus, das ih
nen jeweils zur Hälfte gehörte. Finanz
amt und Finanzgericht erkannten die 
Aufwendungen von ca. 2.800 EUR nur 
in Höhe von 1.250 EUR an und ordneten 
dem Ehepaar diesen Betrag je zur 
Hälfte zu. Diese Sichtweise hat der 
Bundesfinanzhof nun verworfen. 

Der auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR 
begrenzte Abzug ist jedem Steuerpflich-
tigen zu gewähren, dem für seine be
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht, wenn er in dem Arbeitszimmer 
über einen Arbeitsplatz verfügt und die 
geltend gemachten Aufwendungen ge
tragen hat. 

Die Kosten bei Ehegatten sind jedem 
Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zu
zuordnen, wenn sie bei hälftigem Mitei-
gentum ein häusliches Arbeitszimmer 
gemeinsam nutzen. 

Beachten Sie | Im zweiten Streitfall 
hat der Bundesfinanzhof darüber hin
aus betont, dass für den Abzug der Auf
wendungen für ein häusliches Arbeits
zimmer feststehen muss, dass dort 
überhaupt eine berufliche oder betrieb-
liche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem 
muss der Umfang dieser Tätigkeit es 
glaubhaft erscheinen lassen, dass der 
Steuerpflichtige hierfür ein häusliches 
Arbeitszimmer vorhält.

PRAXISHINWEIS | Die Aufwendun
gen sind zeitanteilig zu kürzen, wenn 
der Steuerpflichtige erst während des 
Jahres eine Tätigkeit aufnimmt und 
dann ein häusliches Arbeitszimmer 
einrichtet oder während des Jahres  
(z. B. wegen Eintritts in den Ruhe
stand) die Tätigkeit endgültig einstellt. 
Keine Kürzung ist jedoch vorzuneh
men, wenn der Steuerpflichtige das 
Zimmer zeitweise nicht nutzt, etwa 
während des Urlaubs, einer Krankheit 
oder an den Wochenenden. Maßgeb
lich ist allein, dass der Steuerpflichtige 
ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. 
Dabei dürfen Zeiten der Nichtnutzung 
nicht der außerberuflichen Nutzung 
zugerechnet werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.12.2016, Az. VI R 
53/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192062; 
BFH-Urteil vom 15.12.2016, Az. VI R 86/13, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 192063

Für Arbeitnehmer 

Verbesserungsvorschlag: 
Prämie nicht ermäßigt  
zu besteuern

| Eine Prämie für einen Verbesserungs
vorschlag stellt keine Entlohnung für 
eine mehrjährige Tätigkeit dar, wenn sie 
nicht nach dem Zeitaufwand des Arbeit
nehmers, sondern ausschließlich nach 
der Kostenersparnis des Arbeitgebers in 
einem bestimmten künftigen Zeitraum 
berechnet wird. Eine ermäßigte Besteu-
erung nach der Fünftelregelung lehnte 
der Bundesfinanzhof somit ab.  |

Eine ermäßigte Besteuerung kann eben
falls nicht erfolgen, wenn statt einer Bo
nuszahlung eine Versorgungsleistung 
gewährt wird. Begründung des Bundes
finanzhofs: Hier fehlt es bereits an ei
nem veranlagungszeitraumübergreifen
den Ereignis, sodass keine Vergütung für 
eine mehrjährige Tätigkeit vorliegt.

Quelle | BFH-Urteil vom 31.8.2016, Az. VI R 
53/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190788

Für Arbeitnehmer 

Nur ein Steuerklassen-
wechsel pro Kalenderjahr
| Nach einem Wechsel der Steuerklas
senkombination ist ein erneuter Steu-
erklassenwechsel innerhalb desselben 
Jahres zur Erlangung höheren Eltern
geldes unzulässig. Dies hat das Finanz
gericht Köln entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Ehepaar hatte zu Beginn des Jah
res einen Steuerklassenwechsel von 
IV/IV zu III/V vorgenommen, wobei die 
Ehefrau die Steuerklasse V erhielt. 
Kurze Zeit später beantragten sie eine 
erneute Änderung. Nun sollte die Ehe
frau die Steuerklasse III erhalten. Als 
Begründung gaben die Eheleute „Ge
haltsaufstockung vor Elternzeit” an.

Nach dem Gesetzeswortlaut können 
Eheleute, die beide in einem Dienstver
hältnis stehen, einmal im Kalenderjahr 
die Änderung der Steuerklassen beantra
gen. Es bestehen keine Anhaltspunkte, 
dass der Gesetzgeber Steuerpflichtigen 
einen weiteren Wechsel zur Elterngeld
aufstockung hat zubilligen wollen. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 25.10.2016, Az. 3 
K 887/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191106
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Für Unternehmer 

Betriebliches Gebäude auf Grundstück des Ehegatten:  
Steuervorteile werden gewinnwirksam zurückgefordert

| Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung 
von Betriebsgebäuden auf im Miteigentum von Ehegatten stehenden Grundstü-
cken im vergangenen Jahr geändert. Hierauf hat die Finanzverwaltung nun reagiert 
und eine Übergangslösung kreiert, die wenig Begeisterung auslösen dürfte. |

Urteilsgrundsätze

Bebaut ein UnternehmerEhegatte ein 
auch dem NichtunternehmerEhegat
ten gehörendes Grundstück mit eige
nen Mitteln, wird der Nichtunterneh-
mer-Ehegatte Eigentümer des auf sei
nen Anteil entfallenden Gebäudeteils. 

Die Herstellungskosten, die der Unter
nehmerEhegatte für den im Miteigen
tum seines Ehegatten stehenden – be
trieblich genutzten – Gebäudeteil ge
tragen hat, darf er als eigenen Aufwand 
als Betriebsausgaben abziehen. Bisher 
wurde dieser Aufwand „wie ein materi
elles Gebäude“ des Betriebsvermögens 
aktiviert. Der Vorteil: Es konnten z. B. 
Absetzungen für Abnutzungen (= AfA) in 
Höhe von 3 % beansprucht werden. 

Nach neuer Sichtweise ist nur ein Auf-
wandsverteilungsposten zu bilden. Da 
es sich nicht um ein Wirtschaftsgut han
delt, kann dieser Posten keine stillen 
Reserven enthalten. Zudem werden 
keine Steuerbegünstigungen gewährt, 
die nur für Betriebsvermögen zulässig 
sind (z. B. AfA in Höhe von 3 %). 

Übertragen sowohl der Unternehmer
Ehegatte den Betrieb als auch beide 
Eheleute ihre Miteigentumsanteile an 
dem Grundstück samt Gebäude unent
geltlich auf einen Dritten (z. B. das Kind), 
kann dieser den Anteil des Nichtunter
nehmerEhegatten zum Teilwert in sei
nen Betrieb einlegen. Im Ergebnis wird 
der Gebäudeteil des Nichtunternehmer
Ehegatten „doppelt“ abgeschrieben: 
Durch den UnternehmerEhegatten in
folge der selbst getragenen Herstel
lungskosten und durch den Dritten vom 
Teilwert nach der Einlage.

Reaktion der Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung wendet das Urteil 
an, hat jedoch eine Übergangsregelung 
für Altfälle eingeführt. Das fiskalische 
Problem: Durch die neue Sichtweise 
würden sich stille Reserven bei Beendi
gung der betrieblichen Nutzung ggf. 
steuerneutral verflüchtigen. 

Nach der Verwaltungsmeinung sind die 
„zu Unrecht“ vorgenommenen Steuer
begünstigungen für Betriebsvermögen 
nach den Grundsätzen der Bilanzbe-
richtigung rückgängig zu machen. Für 
den entstehenden Gewinn kann der 
Steuerpflichtige im Berichtigungsjahr 
(Erstjahr) eine gewinnmindernde Rück-
lage in Höhe von vier Fünfteln bilden. 
Diese Rücklage ist in den folgenden 
Wirtschaftsjahren zu mindestens einem 
Viertel gewinnerhöhend aufzulösen. 

◼◼ Beispiel

EM hat auf einem Grundstück, das zur 
Hälfte auch seiner Ehefrau EF gehört, 
in 2006 ein Betriebsgebäude errichtet. 
Die von ihm getragenen Herstellungs
kosten (1 Mio. EUR) hat er aktiviert und 
mit 3 % (neue Sichtweise = 2 %) abge
schrieben. Die Veranlagungen für die 
Jahre bis 2015 sind bestandskräftig.

Korrektur: 500.000 EUR (Aufwandsver
teilungsposten) x 1 % (AfA 3 % abz. 2 %) 
x 10 (Jahre 2006 bis 2015) = 50.000 EUR.

Den Gewinn von 50.000 EUR darf EM 
durch Bildung einer Rücklage auf  
5 Jahre verteilen. In 2016 sind somit 
10.000 EUR zu versteuern.

Beachten Sie | Auf eine Berichtigung 
kann auf Antrag verzichtet werden, 
wenn das zivilrechtliche Eigentum an 
dem betrieblich genutzten Miteigen
tumsanteil auf den Betriebsinhaber 
übergeht und der Einlagewert des Mit
eigentumsanteils an dem Gebäude um 
den Betrag der unzulässigerweise gebil-
deten stillen Reserven gemindert wird.

FAZIT | Der Bundesfinanzhof hatte 
auf die Übergangsprobleme hingewie
sen und eine Übergangslösung durch 
den Gesetzgeber angeregt. Diese Auf
gabe hat nun die Verwaltung über
nommen. Ob sich die Praxis mit der 
vorgenommenen Ausgestaltung zu
friedengeben wird, ist zu bezweifeln. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 16.12.2016, Az. IV C 
6 - S 2134/15/10003, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
191226; BFH-Urteil vom 9.3.2016, Az. X R 46/14

Für Kapitalanleger 

Bausparkassen dürfen 
Altverträge kündigen
| Angesichts der Niedrigzinsphase ge
hen die Bausparkassen vermehrt dazu 
über, gut verzinste Altverträge zu kündi-
gen – und dies ist rechtens, wie der Bun
desgerichtshof nun entschieden hat. |

Da auf die Bausparverträge Darlehens
recht anzuwenden ist, können sie im 
Regelfall zehn Jahre nach Zuteilungs-
reife gekündigt werden.

Quelle | BGH-Urteile vom 21.2.2017, Az. XI ZR 
185/16 und XI ZR 272/16; BGH, PM Nr. 21/17 vom 
21.2.2017

Für Personengesellschaften 

Keine Anrechnung  
von Gewerbesteuer  
für ausgeschiedene  
Gesellschafter

| Die Gewerbesteueranrechnung ist auf 
Gesellschafter der Personengesell
schaft beschränkt, die am Ende des Er-
hebungszeitraums noch beteiligt sind. 
Unterjährig ausgeschiedenen Gesell
schaftern ist somit kein anteiliger Ge
werbesteuermessbetrag zuzurechnen. 
Diese Rechtsprechung des Bundesfi
nanzhofs hat das Bundesfinanzministe
rium nun übernommen. |

Hintergrund: Die Gewerbesteueran
rechnung begünstigt insbesondere Ein
zelunternehmer sowie Gesellschafter 
von Personengesellschaften. Verein
facht ausgedrückt wird die tarifliche 
Einkommensteuer ermäßigt, indem sie 
um das 3,8Fache des Gewerbesteuer
Messbetrags gemindert wird.

PRAXISHINWEIS | Die neuen Grund
sätze sind in allen offenen Fällen anzu
wenden. Es wird aber nicht beanstan
det, wenn die Steueranrechnung bis 
zum Veranlagungszeitraum 2017 auch 
für den unterjährig ausgeschiedenen 
Gesellschafter beantragt wird. Bedin
gung: Alle zum Ende des gewerbesteu
errechtlichen Erhebungszeitraums 
noch beteiligten Mitunternehmer müs
sen dies einheitlich beantragen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 3.11.2016, Az. IV C 
6 - S 2296-a/08/10002:003, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 190056; BFH-Urteil vom 14.1.2016, Az. 
IV R 5/14
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Für Vermieter 

Vorweggenommene Erbfolge: Überschussprognose 
bei zeitlich begrenztem Nießbrauch erforderlich
| Wird eine Wohnung an den Sohn vermietet und kurz danach unter Vorbehalt eines 
auf fünf Jahre begrenzten Nießbrauchsrechts auf diesen unentgeltlich übertragen, 
handelt es sich nicht um eine auf Dauer angelegte Vermietung. Dies hat nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Münster zur Folge, dass die Überschusserzie
lungsabsicht durch eine Prognose zu überprüfen ist. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um die Anerken
nung von Verlusten aus Vermietung 
und Verpachtung. Das Problem: Miet
vertrag und unentgeltliche Übertra
gung des Mietobjekts unter Nieß
brauchsvorbehalt standen in unmit
telbarem zeitlichen Zusammenhang. 
Der Nießbrauch war auf fünf Jahre 
begrenzt und der Sohn wollte die 
Wohnung danach weiter zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen. Für das Gericht 
stand damit fest, dass es nach Ablauf 
der fünf Jahre zum Erlöschen des 
Mietverhältnisses kommen würde und 
die Einkunftsquelle in eine Selbstnut
zung einmünden würde. Damit war 
diese Einkunftsquelle von vornherein 
nicht auf Dauer angelegt. Eine Über
schusserzielungsabsicht konnte nicht 
unterstellt werden. 

Beachten Sie | Bei einer auf Dauer an
gelegten Vermietung wäre typisierend 
davon auszugehen, dass der Steuer
pflichtige Überschüsse erwirtschaften 
will, auch wenn sich über einen längeren 
Zeitraum Verluste ergeben. Eine Über-
schussprognose wäre regelmäßig nicht 
erforderlich. Von „auf Dauer“ konnte 
aber wegen der Begrenzung auf fünf 
Jahre für das Gericht keine Rede sein.

PRAXISHINWEIS | Gegen diese Ent
scheidung wurde die Revision zuge
lassen. Da diese aber nicht eingelegt 
worden ist, ist das Urteil rechtskräftig.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 16.12.2016, 
Az. 4 K 2628/14 F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
192260

Für Arbeitgeber 

Paketzusteller: Führt die 
Übernahme von Knöllchen 
zu Arbeitslohn?

| Die Übernahme von Verwarnungsgel-
dern wegen Falschparkens durch einen 
Paketzustelldienst führt nach Meinung 
des Finanzgerichts Düsseldorf nicht zu 
Arbeitslohn. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Paketzustelldienst hatte in mehre
ren Städten (kostenpflichtige) Aus
nahmegenehmigungen erwirkt, die 
ein kurzfristiges Halten der Fahrzeu
ge zum Be und Entladen in Haltever
bots und Fußgängerzonen gestatte
ten. War eine Ausnahmegenehmigung 
nicht erhältlich, nahm er es hin, dass 
die Fahrer auch in Halteverbotsberei
chen oder Fußgängerzonen kurzfristig 
anhielten. Das Unternehmen trug die 
ihm gegenüber festgesetzten Verwar
nungsgelder.  

Das Finanzamt behandelte die Über
nahme der Verwarnungsgelder als 
lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn der 
Fahrer – jedoch zu Unrecht, wie das 
Finanzgericht Düsseldorf entschied.

Nach Ansicht des Finanzgerichts erfüllt 
der Paketzustelldienst mit Zahlung der 
Verwarnungsgelder nur eine eigene 
Verbindlichkeit. Zwar hätten die Fahrer 
die Ordnungswidrigkeit begangen, die 
Gelder seien jedoch gegenüber dem 
Unternehmen als Fahrzeughalter fest
gesetzt worden. Ungeachtet dessen er
folgte die Übernahme aus ganz über-
wiegend eigenbetrieblichem Interesse 
des Paketzustelldienstes. 

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat erst in 2013 seine Rechtsprechung 
geändert und entschieden, dass es sich 
um Arbeitslohn handelt, wenn eine 
Spedition Bußgelder übernimmt, die 
gegen angestellte Fahrer wegen Ver
stößen gegen die Lenk und Ruhezeiten 
verhängt worden sind. Nach Meinung 
des Finanzgerichts Düsseldorf ist die
ser Fall aber nicht mit dem „Paketzu
stellfall“ vergleichbar. Es bleibt abzu
warten, wie das der Bundesfinanzhof in 
der Revision sehen wird. 

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 4.11.2016, 
Az. 1 K 2470/14 L, Rev. BFH Az. VI R 1/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 191457; BFH-Urteil 
vom 14.11.2013, Az. VI R 36/12

Für alle Steuerpflichtigen

Erbe darf nachgezahlte Kirchensteuer als  
Sonderausgaben abziehen

| Zahlt der Erbe offene Kirchensteuern des Erblassers, ist er nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs zum Sonderausgabenabzug im Zahlungsjahr berechtigt. |

◼◼ Sachverhalt

In dem Streitfall ging es im Kern da
rum, ob die Steuerpflichtige als Erbin 
die für den Vater nachgezahlten Kir
chensteuern als Sonderausgaben gel
tend machen konnte. Die Kirchensteu
ernachzahlung resultierte aus einem 
Veräußerungsgewinn, den der Vater 
aus der Veräußerung seiner Freibe
ruflerpraxis erzielt hatte. Das Finanz
amt lehnte einen Sonderausgabenab
zug ab, das Finanzgericht Hessen und 
der Bundesfinanzhof allerdings nicht.

Die Erbin ist mit der Kirchensteuerzah
lung wirtschaftlich belastet. Sie hatte 
für die Nachlassverbindlichkeit unbe
schränkt, also nicht nur mit dem Nach
lass, sondern auch mit ihrem Eigenver
mögen einzustehen. Es lagen insofern 
eigene Aufwendungen der Erbin vor. 

Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, 
dass im Gegenzug auch Erstattungen 
überzahlter Kirchensteuer des Erblas
sers auf eigene Zahlungen des Erben 
anzurechnen wären und dessen Son
derausgabenabzug schmälern würden. 

PRAXISHINWEIS | Der Streitfall un
terscheidet sich vom Spendenabzug 
als Sonderausgaben. Denn hier ist zu
sätzlich eine besondere Widmung der 
Leistung zu einem bestimmten Zweck 
erforderlich. Diese Voraussetzungen 
erfüllt jedoch nur der spendende Erb
lasser, weshalb der Bundesfinanzhof 
den Restabzug einer durch den Erblas
ser getätigten Großspende beim Erben 
in einem Urteil aus 2008 abgelehnt hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.7.2016, Az. X R 
43/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 189941; 
BFH-Urteil vom 21.10.2008, Az. X R 44/05



– 9 – Im Mai 2017

Für Vermieter 

Vorab entstandene 
Werbungskosten bei 
verbilligter Vermietung 
nur anteilig absetzbar

| Wer eine Wohnung zu Wohnzwecken 
verbilligt vermieten will, sollte darauf 
achten, dass die vereinbarte Miete min-
destens 66 % der ortsüblichen Miete 
beträgt. Denn nur dann ist ein unge
kürzter Werbungskostenabzug möglich. 
Dies gilt nach einem Urteil des Finanz
gerichts Nürnberg auch für vorab ent-
standene Werbungskosten. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte 2012 eine 
Eigentumswohnung geerbt, diese noch 
im selben Jahr instand gesetzt und 
dann im nächsten Jahr verbilligt (zu 
unter 66 %) an seinen Sohn vermietet. 
Die in 2012 vorab entstandenen Auf
wendungen machte er in vollem Um
fang als Werbungskosten geltend. Das 
Finanzamt gewährte jedoch nur einen 
anteiligen Abzug (Verhältnis zwischen 
Entgelt und ortsüblicher Miete) – und 
zwar zu Recht, wie das Finanzgericht 
Nürnberg entschied.

Aufwendungen für eine leerstehende 
Wohnung sind als vorab entstandene 
Werbungskosten abziehbar, wenn sich 
der Steuerpflichtige endgültig ent
schlossen hat, durch eine Vermietung 
Einkünfte zu erzielen. Dies war hier der  
Fall. Einem ungekürzten Abzug der 
Aufwendungen stand jedoch entgegen, 
dass der Steuerpflichtige die Wohnung 
verbilligt überlassen hatte. 

Das Finanzgericht sieht keinen Grund, 
bei vorab entstandenen Aufwendungen 
großzügigere Maßstäbe anzulegen, als 
bei Aufwendungen, die während der 
Nutzungsüberlassung entstanden sind.

PRAXISHINWEIS | Das Urteil bedeu
tet nicht, dass der ungekürzte Abzug 
vorab entstandener Werbungskosten in 
einem solchen Fall generell ausge
schlossen ist. Hierzu hätte der Steuer
pflichtige aber nachweisen bzw. zumin
dest glaubhaft machen müssen, dass 
er zunächst die Absicht hatte, die Woh
nung zur ortsüblichen Marktmiete an 
Dritte zu überlassen. Dies gelang ihm 
im Streitfall aber nicht.

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 27.1.2017, Az. 
4 K 764/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192859

Für Arbeitnehmer 

Private Nutzung eines Firmenwagens:  
Keine Besteuerung für Zeiten der Fahruntüchtigkeit

| Dürfen Arbeitnehmer den Firmenwagen nach den arbeitsvertraglichen Regelun
gen für volle Monate nicht privat nutzen, wenn sie krank und damit fahruntüchtig 
sind, ist für diesen Zeitraum kein geldwerter Vorteil zu versteuern. Das hat das 
Finanzgericht Düsseldorf entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer durfte einen Dienst
wagen auch privat nutzen. Den geld
werten Vorteil besteuerte der Arbeitge
ber nach der EinProzentRegel. In 
seiner Steuererklärung beantragte der 
Arbeitnehmer die Korrektur der ganz
jährig versteuerten Dienstwagennut
zung um fünf Monate, weil er den Pkw 
nach einem Hirnschlag am 23.2.2014 
nicht nutzen konnte. Das ärztliche 
Fahrverbot wurde durch eine Fahr
schule erst am 29.7.2014 aufgehoben.

Begründung: Die Nutzung sei nach 
der Vereinbarung mit seinem Arbeit
geber untersagt, wenn er wegen einer 
Erkrankung nicht ausschließen könne, 
dass seine Fahrtüchtigkeit beein
trächtigt sei. Zudem seien Dritte nur 
bei dringenden dienstlichen Anliegen 
zur Nutzung befugt. Tatsächlich sei 
der Pkw auch nicht von Dritten ge
nutzt worden.

Da das Finanzamt dennoch keine Min
derung des Arbeitslohns akzeptierte, 
klagte der Arbeitnehmer und bekam 
vor dem Finanzgericht Düsseldorf zu
mindest teilweise Recht.

Hintergrund 

Nach der Rechtsprechung des Bundes
finanzhofs fließt der geldwerte Vorteil 
aus der Überlassung eines Firmenwa
gens zur Privatnutzung bereits mit der 
Inbesitznahme des Pkw zu. Wird der 
Vorteil nach der EinProzentRegelung 
ermittelt, ist es somit irrelevant, ob der 
Arbeitnehmer den Dienstwagen tat-
sächlich privat genutzt hat. Die Behaup
tung des Steuerpflichtigen, das Fahr
zeug nicht für Privatfahrten genutzt zu 

haben, genügt damit nicht, um die Be
steuerung des Nutzungsvorteils auszu
schließen. 

Beachten Sie | Nicht gemeint sind da
gegen Situationen, in denen der Steu
erpflichtige zur privaten Nutzung des 
betrieblichen Fahrzeugs nicht (länger) 
befugt ist. Ein geldwerter Vorteil ist nur 
insoweit gerechtfertigt, als der Arbeit
geber dem Arbeitnehmer gestattet, 
den Dienstwagen privat zu nutzen. 

Entscheidung 

Ob und in welchem Umfang ein Arbeit
nehmer befugt ist, einen Firmenwagen 
zu nutzen, richtet sich nach den zwi
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeit
nehmer getroffenen Vereinbarungen. 

Im Streitfall war geregelt, dass die Nut-
zung untersagt ist, wenn der Arbeit
nehmer nicht mit Sicherheit ausschlie
ßen kann, dass seine Fahrtüchtigkeit 
wegen einer Krankheit eingeschränkt 
ist. Diese Konstellation lag für das Fi
nanzgericht Düsseldorf eindeutig vor. 
Hierfür sprach bereits, dass sich der 
Arbeitnehmer sehr umsichtig verhalten 
hat, indem er sich am 29.7.2014 einer 
erneuten Fahrprüfung unterzogen hat.

Beachten Sie | Jedoch ist nur für die 
vollen vier Monate (März bis Juni) kein 
geldwerter Vorteil anzusetzen. Denn der 
Nutzungsvorteil ist für jeden angefange-
nen Monat mit dem vollen Betrag von  
1 % des Bruttolistenpreises zu erfassen 
(keine zeitanteilige Aufteilung).

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 24.1.2017, 
Az. 10 K 1932/16 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
192318; BFH-Urteil vom 21.3.2013, Az. VI R 26/10

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld-Merkblätter für 2017
| Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merk-
blätter für 2017 herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern 
vom 24.2.2017). Die Merkblätter sollen einen Überblick über den wesentlichen In
halt der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeldrecht geben und können unter 
www.iww.de/s78 heruntergeladen werden. |
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Für Arbeitnehmer

Werbungskosten: Haben Leiharbeitnehmer  
eine erste Tätigkeitsstätte?

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen ist der Betrieb des Entleihers 
auch seit dem ab 2014 geltenden Reisekostenrecht keine erste Tätigkeitsstätte 
des Leiharbeitnehmers. Diese steuerzahlerfreundliche Entscheidung muss aber 
noch vom Bundesfinanzhof überprüft werden. |

Hintergrund 

Die erste Tätigkeitsstätte ist für die Be
steuerung von Arbeitnehmern von zen
traler Bedeutung:

 • Für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte gilt die Ent
fernungspauschale von 0,30 EUR 
pro Entfernungskilometer. 

 • Handelt es sich dagegen um eine 
beruflich veranlasste Auswärts-
tätigkeit, können 0,30 EUR pro ge
fahrenen Kilometer durch den Ar
beitgeber erstattet bzw. durch den 
Arbeitnehmer als Werbungskosten 
abgesetzt werden – also doppelt so 
viel. Zudem kommt für die ersten 
drei Tätigkeitsmonate eine Verpfle
gungspauschale (je nach Abwe
senheitszeiten) in Betracht.

Zu der bis 2013 geltenden Rechtslage 
hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass Leiharbeitnehmer typischerweise 
nicht über eine regelmäßige Arbeits-
stätte (so der bisherige Begriff) verfü
gen und daher die Fahrtkosten zu dem 
Entleihbetrieb nach Dienstreisekosten
grundsätzen berechnen können. 

Seit 2014 ist erste Tätigkeitsstätte die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Un
ternehmens oder eines vom Arbeitge
ber bestimmten Dritten, der der Arbeit
nehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die 
Zuordnung wird durch die dienst oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie 
die diese ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen bestimmt. Von einer Zuord
nung auf Dauer ist insbesondere auszu
gehen, wenn der Arbeitnehmer unbe
fristet, für die Dauer des Dienstverhält
nisses oder über einen Zeitraum von  
48 Monaten hinaus an einer solchen  
Tätigkeitsstätte tätig werden soll.

Nach Meinung der Finanzverwaltung ist 
die Zuordnung „bis auf Weiteres“ eine 
Zuordnung ohne Befristung und damit 
dauerhaft.

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war seit Mai 2012 
bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt. 
Das Leiharbeitsverhältnis war zu
nächst bis November 2012 befristet 
und mehrfach bis Mai 2015 verlängert 
worden. Nach dem Arbeitsvertrag 
musste der Steuerpflichtige mit einer 
jederzeitigen Umsetzung/Versetzung 
(bundesweit) einverstanden sein.
 
Im Streitjahr 2014 war der Steuer
pflichtige ganzjährig für einen Entleih
betrieb tätig. Den mit der Steuererklä
rung beantragten Werbungskostenab
zug für Fahrten zwischen der Wohnung 
und dem Entleihbetrieb (0,30 EUR pro 
gefahrenen Kilometer) akzeptierte das 
Finanzamt nicht, sondern gestattete 
nur die Entfernungspauschale. Dabei 
ging es von einer dauerhaften Zuord
nung zum Entleihbetrieb aus. Die hier
gegen gerichtete Klage war erfolgreich.

Entscheidung

Wird ein Leiharbeiter einer betriebli
chen Einrichtung des Entleihers „bis 
auf Weiteres“ zugewiesen, heißt das 
nicht, dass die Zuordnung unbefristet 
ist. Die Einrichtung des Entleihers wird 
somit – entgegen der derzeit gültigen 
Verwaltungsauffassung – nicht zur ers
ten Tätigkeitsstätte des Leiharbeiters. 

Das Finanzgericht Niedersachsen geht 
ferner davon aus, dass wegen der ge
setzlichen Beschränkung der Arbeit
nehmerüberlassung bereits aus 
Rechtsgründen keine dauerhafte Zu-
ordnung zu einem Entleihbetrieb denk
bar ist. Denn nach dem Arbeitnehmer
überlassungsgesetz ist nur eine vorü
bergehende Überlassung zulässig.

Beachten Sie | Diese Entscheidung will 
die Finanzverwaltung aber nicht akzep
tieren und hat beim Bundesfinanzhof 
Revision eingelegt. Die weitere Entwick
lung bleibt also vorerst abzuwarten.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 30.11.2016, 
Az. 9 K 130/16, Rev. BFH Az. VI R 6/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 191299; BMF-Schreiben vom 
24.10.2014, Az. IV C 5 - S 2353/14/10002, Rz. 13 

Für Kapitalanleger

Aktientausch  
mit Barabfindung:  
Keine Besteuerung  
bei „Altaktien“

| Wird bei einem Aktientausch zusätz
lich ein Barausgleich gezahlt, unterliegt 
dieser der Einkommensteuer. Diese 
Vorschrift wurde mit der Abgeltung
steuer eingeführt und ist erstmals auf 
nach dem 31.12.2008 zufließende Kapi
talerträge anzuwenden. Wurden die 
eingetauschten Aktien jedoch vor Ein-
führung der Abgeltungsteuer erworben 
und länger als ein Jahr gehalten (alte 
Spekulationsfrist), unterliegt die Barab
findung nicht der Besteuerung. Dies hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige 
in 2006 Aktien einer USamerikani
schen Firma erworben. In 2009 erfolgte 
wegen der Übernahme der Gesell
schaft ein Aktientausch. Zusätzlich 
wurde wegen des Minderwerts der 
beim Tausch erhaltenen Aktien eine 
Barabfindung gezahlt. Das Finanzamt 
legte die Barabfindung als Kapitaler
trag der Besteuerung zugrunde – zu 
Unrecht, wie der Bundesfinanzhof jetzt 
befand.

Nach der Entscheidung des Bundes
finanzhofs verstößt eine Besteuerung 
gegen das Rückwirkungsverbot, wenn 
sie auf Vermögensgegenstände zu
greift, die nach der zuvor geltenden 
Rechtslage bereits steuerentstrickt wa
ren und bis zum Zeitpunkt der Verkün
dung der neuen gesetzlichen Regelung 
steuerfrei realisiert wurden oder steu
erfrei hätten realisiert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. VIII R 
10/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191347

Für Arbeitgeber

Neues Informationsportal 
zur Sozialversicherung

| Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat ein neues Informati-
onsportal für Arbeitgeber zur Sozial
versicherung aufgebaut (www.informa
tionsportal.de). Das Portal richtet sich 
vor allem an diejenigen, die wenig Er
fahrung im Umgang mit der Sozialver
sicherung haben. |
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Für GmbHGesellschafter

Gesetzesänderung: 
Teileinkünfteverfahren 
nur bei maßgeblichem 
Einfluss auf die Tätigkeit 
der GmbH

| Durch eine gesetzliche Neuregelung 
wird das Teileinkünfteverfahren bei  
einem zu mindestens 1 % beteiligten 
Gesellschafter ab dem Veranlagungs
zeitraum (VZ) 2017 nur noch gewährt, 
wenn er durch seine berufliche Tätigkeit 
maßgeblichen unternehmerischen Ein-
fluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit der 
Kapitalgesellschaft nehmen kann. |

Hintergrund

Anstelle der Abgeltungsteuer können 
GmbHGesellschafter Gewinnausschüt
tungen auf Antrag mit ihrem persönli-
chen Steuersatz nach dem Teileinkünf
teverfahren versteuern. Dann sind 60 % 
der Einkünfte steuerpflichtig. Da im Ge
genzug auch 60 % der Werbungskosten 
geltend gemacht werden können, kann 
sich der Antrag insbesondere bei hohen 
Werbungskosten lohnen. 

Eine individuelle Besteuerung ist zuläs
sig, wenn der Steuerpflichtige im VZ, 
für den der Antrag erstmals gestellt 
wird, zu mindestens 25 % an der Kapi
talgesellschaft beteiligt ist oder zu 
mindestens 1 % beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Bei der zweiten Alternative ist es nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanz
hofs nicht erforderlich, dass der Ge
sellschafter wegen seiner beruflichen 
Tätigkeit einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Geschäftsführung der Kapital
gesellschaft ausüben kann.

Rechtsprechung ausgehebelt

Auf diese Entscheidung hat nun der Ge
setzgeber reagiert. Danach ist das Teil
einkünfteverfahren nur noch zu gewäh
ren, wenn der Gesellschafter durch sei
ne berufliche Tätigkeit maßgeblichen 
unternehmerischen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalge
sellschaft nehmen kann. Diese Rege
lung gilt erstmals ab dem VZ 2017.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der Änderun-
gen der EU-Amtshilferichtlinie und von weite-
ren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 
-verlagerungen vom 20.12.2016, BGBl I 2016,  
S. 3000; BFH-Urteil vom 25.8.2015, Az. VIII R 3/14

Für Arbeitgeber

Sozialversicherung: Seit 2017 gelten neue Regeln bei 
der Beschäftigung von Studenten und Praktikanten

| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur versi
cherungsrechtlichen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 über
arbeitet. Einige neue Sichtweisen werden vorgestellt. |

Werkstudentenprivileg

Liegt keine geringfügige Beschäftigung 
vor, sind Studenten als Arbeitnehmer 
grundsätzlich versicherungspflichtig. Als 
beschäftigte Studenten (sogenannte 
Werkstudenten) sind sie indes unter be
stimmten Voraussetzungen in der Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung ver
sicherungsfrei und in der Pflegeversi-
cherung nicht versicherungspflichtig. 

Das Werkstudentenprivileg setzt im 
Kern drei Kriterien voraus:

1. Status als ordentlich Studierender
2. Immatrikulation an einer Hochschule 

oder einer der fachlichen Ausbil
dung dienenden Schule

3. Beschäftigung „neben“ dem Studium 
(20-Wochenstunden-Grenze)

Neuregelungen (auszugsweise)

Die Hochschulausbildung wird nicht 
mehr mit der letzten Prüfungsleistung 
beendet, sondern mit Ablauf des Mo
nats, in dem der Studierende vom Ge
samtergebnis der Prüfungsleistung 
schriftlich unterrichtet worden ist.

Bei Beschäftigungen am Wochenende 
sowie in den Abend- und Nachtstunden 
kann Versicherungsfreiheit auch bei  
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
mehr als 20 Stunden bestehen, wenn 
Zeit und Arbeitskraft des Studenten 
noch überwiegend durch das Studium in 
Anspruch genommen werden. Davon 
gehen die Spitzenorganisationen aber 
nicht mehr aus, wenn eine solche Be
schäftigung mit einer Wochenarbeits

zeit von mehr als 20 Stunden ohne zeit
liche Befristung ausgeübt wird oder auf 
einen Zeitraum von mehr als 26 Wo
chen befristet ist.

◼◼ Beispiel

Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine 
unbefristete Beschäftigung (25 Std. 
pro Woche) auf. Davon werden 7 Stun
den nur am Wochenende geleistet. Die 
Versicherungsfreiheit ist ausgeschlos
sen, weil bei Aufnahme der unbefriste
ten Beschäftigung absehbar ist, dass 
sie über einen Zeitraum von mehr als  
26 Wochen im Umfang von mehr als  
20 Std./Woche ausgeübt werden wird.

Beachten Sie | Ein Student darf seine 
Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden 
in der vorlesungsfreien Zeit (Semester
ferien) ausweiten. Die Beschäftigungs
dauer bei demselben oder verschiede
nen Arbeitgebern darf aber nicht über 
182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im 
Zeitjahr hinausgehen. 

MERKE | Die Neuregelungen gelten 
ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für 
neue, sondern auch für Beschäftigun
gen, die vor 2017 aufgenommen wur
den. Sofern jedoch bei Aufnahme einer 
Beschäftigung vor 2017 durch die An
wendung der 26WochenRegelung 
nach bisherigem Verständnis von Ver
sicherungsfreiheit ausgegangen wer
den durfte, wird dies für die Dauer die
ser Beschäftigung nicht beanstandet.

Quelle | Versicherungsrechtliche Beurteilung 
von beschäftigten Studenten und Praktikan-
ten, Schreiben der Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung vom 23.11.2016, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 191542

Für Unternehmer

USt-Identifikationsnummer: Vergabe ist kostenfrei

| Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt erneut vor amtlich aussehenden 
Schreiben, in denen eine kostenpflichtige Registrierung, Erfassung und Veröffentli
chung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) angeboten wird. 
Diese im Umlauf befindlichen Schreiben stammen weder vom BZSt noch von einer 
anderen amtlichen Stelle. Die Vergabe der UStIdNr. durch das BZSt erfolgt stets 
kostenfrei (BZSt, Mitteilung vom 15.3.2017). |
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße  
Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse

| Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse 
führt nicht zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, wenn das 
Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegen die Einkünfte aus der 
Pensionskasse dann vielmehr dem regulären Einkommensteuertarif. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte aufgrund 
einer Entgeltumwandlung Ansprüche 
gegen eine Pensionskasse erworben. 
Der Vertrag sah vor, dass die Versi
cherten anstelle der Rente eine Kapi
talabfindung wählen konnten. Hiervon 
machte die Steuerpflichtige mit ihrem 
Ruhestandseintritt Gebrauch. Da die 
Beitragszahlungen steuerfrei waren, 
musste sie die Kapitalabfindung ver
steuern. Ihrer Meinung nach handelte 
es sich um eine Vergütung für mehr
jährige Tätigkeiten, weshalb sie den 
ermäßigten Steuersatz begehrte. Dies 
lehnte der Bundesfinanzhof aber ab 
und hob das anderslautende Urteil des 
Finanzgerichts RheinlandPfalz auf.

Die Steuerermäßigung setzt voraus, 
dass die Einkünfte „außerordentlich“ 

sind. Die Zusammenballung von Ein
künften darf daher nicht dem vertrags
gemäßen oder typischen Ablauf der je
weiligen Einkunftserzielung entspre
chen. Vorliegend war die Zahlung der 
Kapitalabfindung aber vertragsgemäß, 
weil den Versicherten schon im Vertrag 
ein entsprechendes Wahlrecht einge
räumt worden war.

Beachten Sie | Ohne dass dies ent
scheidungserheblich war, hat der Bun
desfinanzhof Zweifel geäußert, ob Ver
träge, die von Anfang an ein Kapital
wahlrecht vorsehen, überhaupt durch 
Steuerbefreiung der Einzahlungen ge
fördert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2016, Az. X R 
23/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191169

Für Unternehmer

Ermittlung der  
Pkw-Privatnutzung bei  
fehlendem deutschen 
Bruttolistenpreis

| Existiert kein inländischer Bruttolis-
tenpreis und ist das Fahrzeug auch 
nicht mit einem anderen Modell bau 
oder typengleich, ist der inländische 
Bruttolistenpreis zu schätzen. Dabei 
gibt der Kaufpreis des Importeurs die 
Bemessungsgrundlage für den indivi
duellen Vorteil der privaten Kraftfahr
zeugnutzung realitätsnah wieder. Gegen 
dieses Urteil des Finanzgerichts Nie
dersachsen ist die Revision anhängig. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall gehörte zum Betriebsver
mögen ein Ford Mustang Shelby GT 
500 Coupe. Das Fahrzeug hatte der 
Steuerpflichtige von einem Autohaus 
für 78.900 EUR erworben. Das Auto
haus hatte den Pkw von einem Impor
teur zum Preis von 75.999 EUR erwor
ben. Ein inländischer Bruttolisten
preis existierte nicht.

Den Nutzungsanteil für die Privatnut
zung ermittelte der Steuerpflichtige 
anhand der 1 %Regelung auf Basis 
des (niedrigen) amerikanischen Lis
tenpreises von 53.977 EUR. Hingegen 
schätzte das Finanzamt die Bemes
sungsgrundlage anhand der tatsächli
chen Anschaffungskosten bei Erwerb 
(78.900 EUR). Beide Werte lehnte das 
Finanzgericht Niedersachsen ab und 
stellte auf den Kaufpreis des Autohau
ses ab (75.999 EUR).

Beachten Sie | Die Rechtsfrage kann 
erhebliche steuerliche Auswirkungen 
haben, zumal die Versteuerung der Pri
vatnutzung ein Dauertatbestand ist. Bis 
zu einer Klärung durch den Bundesfi
nanzhof sollten geeignete Sachverhalte 
offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
16.11.2016, Az. 9 K 264/15, Rev. BFH Az. III R 20/16, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191094

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld auch bei berufsbegleitendem Studium

| Wann ist eine Erstausbildung abgeschlossen? Bei Beantwortung dieser Frage ist 
der Bundesfinanzhof großzügig. Das heißt: Anspruch auf Kindergeld besteht selbst 
dann, wenn ein Kind als Physiotherapeut ein Studium (durchschnittlich 5 Semes
terwochenstunden) anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden pro Woche arbeitet. |

Hintergrund: Für den Kindergeldan
spruch für volljährige Kinder ist es oft 
entscheidend, ob sich das Kind in einer 
Erst- oder einer Zweitausbildung be
findet. Denn nach Abschluss einer erst
maligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit 
grundsätzlich schädlich. Ausgenom
men sind nur: Eine Erwerbstätigkeit mit 
bis zu 20 Stunden regelmäßiger wö
chentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil
dungsdienstverhältnis oder ein gering
fügiges Beschäftigungsverhältnis. 

Aus der aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs sind zwei Aussagen 
hervorzuheben:

Das Kind schloss die Realschule ab, 
machte eine Lehre zur Physiotherapeu

tin, ging dann auf die Fachoberschule 
und studierte anschließend „Physiothe
rapie“. Bemerkenswert ist, dass der 
Bundesfinanzhof die gesamte Ausbil-
dungskette als mehraktige Ausbildung 
(= eine einzige Erstausbildung) einge
stuft hat. 

Ein Kind wird für einen Beruf ausgebil
det, wenn es neben seiner Erwerbstätig
keit ein Studium ernsthaft und nachhal
tig betreibt. Eine zeitliche Mindestgrenze 
für eine im Inland absolvierte Schul 
oder Universitätsausbildung gibt es 
nicht. Somit war der Umfang von durch
schnittlich nur fünf Semesterwochen
stunden im Streitfall nicht schädlich.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.9.2016, Az. III R 
27/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190782


